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RS OGH 1963/9/20 12Os233/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1963

Norm

GOG §85

GOG §97

ZPO §220

Rechtssatz

Tritt ein Rechtsanwalt in eigener Sache als Partei (Beschuldigter) auf, darf die über ihn etwa zu verhängende

Ordnungsstrafe 400,-- S nicht übersteigen. die höhere Höchstgrenze (dzt 800,-- S) darf nur gegenüber einem

Rechtsanwalt angewendet werden, der als Prozeßbevollmächtigter (Rechtsbeistand der Partei im Sinne des § 108 StPO)

auftritt.
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